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Beschlussvorschlag der Verwaltung:

Der Stadtrat beschließt die Festlegung der Zuständigkeiten der freiwilligen Ausschüsse des
Stadtrates der Stadt Mayen gemäß Anlage 1.

Weiter wird die Verwaltung mit der Evaluierung der beschlossenen Aufgabenübertragungen in
einem Jahr beauftragt.

Sachverhalt:

Neben den gesetzlich vorgeschriebenen Ausschüssen sowie dem Haupt- und
Finanzausschuss, welcher auf Basis der entsprechenden Regelungen der Hauptsatzung zu
wählen ist, obliegt es dem Stadtrat in eigener Verantwortung, einzelne Angelegenheiten zur
Vorberatung, unter Einschränkung des § 32 Abs. 2 der Gemeindeordnung, aber auch zur
Entscheidung auf zu bildende Ausschüsse zu übertragen. Näheres hierzu ergibt sich aus § 44
der Gemeindeordnung.

Für die Wahlperiode 2024 – 2029 wird die Bildung und Übertragung von Aufgaben von 5
freiwilligen Ausschüssen vorgeschlagen:

- Ausschuss für Kultur und Märkte
- Bau- und Vergabeausschuss
- Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Digitales
- Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Verkehr und Forst
- Ausschuss für Schulen, Soziales und Sport

Die Festlegung der Zuständigkeiten ergibt sich aus der Anlage 1.

Der Natur der Sache nach konnte der Vorschlag für die Festlegung der Zuständigkeiten der
Ausschüsse erst dann final erarbeitet werden, nachdem Anzahl und Aufgabenaufteilung auf
die freiwilligen Ausschüsse mit den Vertretern der politischen Gruppierungen nach der
Kommunalwahl vom 09.06.2024 vorerörtert werden konnten.
Daher schlägt die Verwaltung vor, die hier vorgeschlagenen Aufgabenzuweisungen innerhalb
eines Jahres zu evaluieren.

Anlagen:

- Anlage 1 - Zuständigkeiten der freiwilligen Ausschüsse des Stadtrates der Stadt Mayen

Beschlussvorlage 7528/2024 Zentralbereiche
Frau Alter

Festlegung der Zuständigkeiten der freiwilligen städtischen
Ausschüsse

Beratungsfolge Stadtrat

Gremium Ja Nein Enthaltung wie Vorlage TOP
Stadtrat


